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Verzicht auf Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigung gemäß § 38 NStrG i.V.m. § 74 VII 
VwVfG 
Ihr Antrag vom 14.10.2021 
Baumaßnahme:  
K 344 Anlage einer Linksabbiegespur in der Adolf-Oesterheldstraße in Wunstorf - Luthe 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
das obengenannte Bauvorhaben kann ohne vorherige Planfeststellung oder Plangenehmigung 
durchgeführt werden. 
 
Grundlage dieser Entscheidung ist der o.g. Antrag mit folgenden Unterlagen: 
 

- Prüfkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht von Straßenbauvorhaben 
- Erläuterungsbericht 
- Übersichtsplan M 1:10.000 
- Lageplan M 1:250 
- Straßenquerschnitt M 1:50 
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Begründung: 
 
Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Fall von unwesentlicher Bedeutung. 
 
Für das Vorhaben muss keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem  

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
 Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)  

durchgeführt werden. 
 

 Andere öffentliche Belange sind nicht berührt. 
 Die Träger öffentlicher Belange haben der Maßnahme zugestimmt.  
 Erforderliche behördliche Entscheidungen liegen vor und stehen dem Plan nicht entgegen. 

 
 Rechte anderer werden nicht beeinflusst. 
 Mit den vom Plan Betroffenen ist eine wirksame Vereinbarung getroffen worden. 

 
Mit freundlichem Gruß 
im Auftrage 
gez. 
(Weisker) 
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